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Version 1. Lesung Grosser Rat

Landsgemeindebeschluss zur Revision des 
Steuergesetzes
(StG)

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern)

Neu: –
Geändert: 640.000
Aufgehoben: –

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I.Rh.,

in Revision des Steuergesetzes vom 25. April 1999 (StG), 

beschliesst:

I.

Änderung Steuergesetz (StG) vom 25. April 1999:

Art.  23 Abs. 8 (neu)

8 Abs. 3 gilt  für  Einlagen und Aufgelder,  die  während eines Kapitalbands 
nach den Art. 653 ff. OR geleistet werden, nur soweit sie die Rückzahlungen 
von Reserven im Rahmen dieses Kapitalbands übersteigen.

Art.  27 Abs. 1

1 Steuerfrei sind:

q) (geändert) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitss-
pielen zur Verkaufsförderung, die nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e des
eidgenössischen Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 die-
sem nicht unterstehen, sofern die Grenze von Fr. 1'000.-- nicht über-
schritten wird;

1

22/2022



640.000-2022 Kanton Appenzell Innerrhoden

r) (neu) Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2020 über 
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose.

Art.  30 Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)

2 Soweit sie geschäftsmässig begründet sind, gehören dazu insbesondere:

f) (geändert) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, 
einschliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals;

g) (neu) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck 
haben.

3 Nicht abziehbar sind insbesondere: 

a) (neu) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizeri-
schen Strafrechts;

b) (neu) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegen-
leistung für die Begehung von Straftaten;

c) (neu) Bussen und Geldstrafen;
d) (neu) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck 

haben.
4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 lit. c und d dieses Artikels von einer ausländi-
schen Straf- oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abzieh-
bar, wenn:

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder
b) der Steuerpflichtige glaubhaft darlegt, dass er alles Zumutbare unter-

nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art.  43

Aufgehoben.

Art.  61 Abs. 1, Abs. 2 (geändert), Abs. 2bis (neu)

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:

a) (geändert) die Steuern;
f) (geändert) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, 

einschliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals;
g) (neu) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck 

haben.

2



Kanton Appenzell Innerrhoden 640.000-2022

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören insbesondere:

a) (neu) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizeri-
schen Strafrechts;

b) (neu) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegen-
leistung für die Begehung von Straftaten;

c) (neu) Bussen;
d) (neu) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck 

haben.
2bis Sind Sanktionen nach Abs. 2 lit. c und d dieses Artikels von einer auslän-
dischen Straf- oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie ab-
ziehbar, wenn:

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder
b) der Steuerpflichtige glaubhaft darlegt, dass er alles Zumutbare unter-

nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art.  71bis (neu)

f. Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen
1 Gewinne unter  Fr.  5'000.--  von Vereinen,  Stiftungen und übrigen  juristi-
schen Personen werden nicht besteuert.

Art.  73 Abs. 1ter (neu)

1ter Steuerbar ist in jedem Fall mindestens das einbezahlte Aktien-, Grund- 
oder Stammkapital, einschliesslich des einbezahlten Partizipationskapitals.

Art.  74 Abs. 3 (aufgehoben)

3 Aufgehoben.

Art.  78 Abs. 2 (neu)

2 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, so ist der 
steuerbare  Reingewinn  in  Franken  umzurechnen.  Massgebend  ist  der 
durchschnittliche Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperiode.
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Art.  79 Abs. 1bis (neu)

1bis Lautet  der  Geschäftsabschluss auf  eine ausländische Währung,  so ist 
das steuerbare Eigenkapital in Franken umzurechnen. Massgebend ist der 
Devisenkurs (Verkauf) am Ende der Steuerperiode.

Art.  82 Abs. 1 (geändert)

1 Die  Standeskommission  bestimmt  die  Quellensteuertarife  entsprechend 
den für die Einkommenssteuer natürlicher Personen geltenden Steuersätze 
und Steuerfüsse. Im ganzen Kanton gelten die gleichen Tarife.

Art.  107 Abs. 3 (geändert)

3 Bei Veräusserung eines Grundstückes, bei  dessen Erwerb die Besteue-
rung im Sinne von Art. 104 lit. d bis lit. f dieses Gesetzes aufgeschoben wur-
de, wird der wieder angelegte, aufgeschobene Gewinn von den Anlagekos-
ten abgezogen.

Art.  123ter (neu)

e. Elektronischer Datenaustausch
1 Die Standeskommission regelt die Voraussetzungen für den elektronischen 
Austausch von Daten zwischen dem Steuerpflichtigen und der Steuerbehör-
de.
2 Die Standeskommission kann elektronische Eingaben zulassen. In diesem 
Fall tritt anstelle der persönlichen Unterzeichnung eine elektronische Bestäti-
gung der Angaben durch den Steuerpflichtigen.
3 Die Steuerbehörde kann dem Steuerpflichtigen mit dessen Einverständnis 
Dokumente in elektronischer Form zustellen.

Art.  123quater (neu)

f. Elektronische Erfassung und Aufbewahrung von Daten
1 Die Standeskommission regelt das elektronische Erfassen und Aufbewah-
ren von Daten, die vom Steuerpflichtigen eingereicht werden oder aus ande-
ren Quellen stammen.
2 Elektronisch erfasste und aufbewahrte Daten haben die gleiche Beweis-
kraft wie Daten, die ohne Hilfsmittel lesbar sind, wenn der Nachweis des Ur-
sprungs und der Integrität erbracht werden kann.
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Art.  133 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

1 Die Steuerpflichtigen werden durch öffentliche Bekanntgabe, durch persön-
liche Mitteilung oder durch Zustellung des amtlichen Formulars aufgefordert, 
die Steuererklärung einzureichen. Auch Steuerpflichtige, die weder eine per-
sönliche Mitteilung noch ein Formular erhalten haben, müssen eine Steuer-
erklärung einreichen.
2 Der Steuerpflichtige muss das amtliche Formular für die Steuererklärung 
wahrheitsgetreu  und  vollständig  ausfüllen,  persönlich  unterzeichnen  und 
samt den vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss der zuständigen Behörde 
einreichen. Die  vollständig  elektronische  Einreichung  der  Steuererklärung 
richtet sich nach Art. 123ter Abs. 2 dieses Gesetzes.

Art.  138 Abs. 1

1 Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Beschei-
nigung einreichen:

c) (geändert) einfache Gesellschaften und Personengesellschaften über 
alle Verhältnisse, die für die Veranlagung der Teilhaber von Bedeu-
tung sind, insbesondere über ihren Anteil an Einkommen und Vermö-
gen der Gesellschaft;

d) (geändert) die Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern Mitarbeiterbeteili-
gungen einräumen, über alle für deren Veranlagung notwendigen An-
gaben;

e) (neu) die Arbeitslosenkassen über ausgerichtete Entschädigungen an 
Arbeitslose.

Art.  191 Abs. 1 (aufgehoben)

1 Aufgehoben.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Dieser Beschluss tritt per 1. Januar 2024 in Kraft.
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